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von Christhard Schrenk, Konstanz 

1. Einleitende Betrachtungen 
Ein Archiv ist das Gedächtnis einer Gemeinde oder einer sonstigen Institution. Das Anlegen 

eines Archivs ist jedoch nicht nur öffentlichen Einrichtungen vorbehalten, auch fast jeder Pri- 
vatmann besitzt ein kleines »Archiv«: Sei es, daß er alte Briefe aufbewahrt oder daß er Fotogra- 

phien als Andenken an Personen bzw. Situationen sammelt. Mit Hilfe eines Archivs sollen für 
wichtig erachtete Informationen davor geschützt werden, unwiederbringlich in Vergessenheit 
zu geraten. Wie allgemein üblich, wurde deshalb auch im Gottmadinger Rathaus gesammelt, 
was der Überlieferung wert erschien. Auf diese Weise entstand im Laufe von Jahrhunderten ein 
reicher Fundus.an Quellen über die Ortsgeschichte von Gottmadingen. Es handelt sich dabei 
um einzelne Aktenstücke und um ganze Bände, notdürftig zusammengeheftet oder prachtvoll 
in Schweinsleder gebunden und mit Messingbeschlägen verziert. Zu den eindrucksvollsten 
Bänden zählt das Gottmadinger Steuerurbar von 1761!. Diese von Hand geschriebene Quelle 

ist 1800 Seiten stark und hat die ungefähre Abmessung 30 auf 45 auf 20 Zentimeter. Das Urbar 
ist in Pergament eingefaßt, zeigt kunstvoll gearbeitete Beschläge und ist sehr gut erhalten. Es 
hat wegen seiner Größe schon verschiedentlich Aufsehen erregt und wurde bislang letztmals 
1981 bei einer großen Archivausstellung öffentlich gezeigt. 
Was ist nun aber ein Urbar? Bei dieser Art von historischer Quelle handelt es sich um ein Gü- 

ter- und Abgabenverzeichnis. Die Urbare, die auch Lagerbücher, Salbücher, Beraine usw. ge- 
nannt werden, können als eine Art Vorläufer der heutigen Grundbücher angesehen werden. Sie 
verzeichnen den immobilen Besitz und die darauf haftenden Rechte und Pflichten innerhalb 
einer Gemeinde oder Herrschaft. 

Das Gottmadinger Urbar von 1761 wurde auf Anweisung der unmittelbaren freien Reichs- 
ritterschaft in Schwaben, des Vereins St. Georgen Schild (Bezirk Hegau) angelegt. Es gehört zu 
der Serie ritterschaftlicher Steuerurbare, die um 1760 entstanden ist, und es diente dazu, die 
Gottmadinger Dorfgenossen möglichst gerecht - d. h. bei landwirtschaftlichem Grundbesitz 
ertragsorientiert — zu besteuern. Aus diesem Grunde wurden die bäuerlichen Liegenschaften 
(Eigen- und Lehenbesitz) sowie Gemeindegut erfaßt. Etwaiger grundherrlicher Eigenbesitz 
oder Kirchengut erscheinen in dem hier ausgewerteten Steuerurbar nicht. Deshalb sind alle 
Aussagen des folgenden Textes mit der Einschränkung zu versehen, daß gewisse Teile der 
Ortsgemarkung möglicherweise nicht berücksichtigt sind. In Gottmadingen ist grundherrli- 
ches Eigengut und Kirchengut jedoch unbedeutend. 
Um das Urbar anlegen zu können, wurde um 1760 jede einzelne Parzelle neu vermessen und 

entsprechend ihres mittleren Ernteertrages von »drey wohlfeldkundigen Taxatores (Schät- 
zern)«? steuerlich klassifiziert. Zu diesem Zweck wurde in einem ersten Schritt ein Steuerwert 
pro Rute (eine Rute umfaßt etwas mehr als 9 Quadratmeter) festgelegt. Dabei galt das Prinzip, 
daß Eigenparzellen bei gleicher Qualität steuerlich doppelt so hoch veranschlagt wurden wie 
Lehenparzellen?. Aus der Gesamtgröße einer Parzelle und deren Steuerwert pro Rute ließ sich 
im zweiten Schritt der Steuerwert errechnen. Die als jährliche » Anlage« an die Ritterkasse ab- 
zuführende Abgabe belief sich auf den 240sten Teil des Steuerwertes [für jeden Gulden einen 
Pfennig). 

Das hier ausgewertete Urbar entstand unter der Regie von Feldmesser Josef Anton Amman. 
Dieser aus Waldsee stammende Geometer zeichnete u. a. auch für die Steuerurbare Bodmans 
(1757), Wahlwies’ (1757), Orsingens (1758), Eigeltingens (1758) und Volkertshausens (1758), 

! Gemeindearchiv Gottmadingen, Archiv-Nr. 1810 
? Nach der Einleitung des Gottmadinger Urbars von 1761 
3 Da Eigenbesitz weniger mit Abgaben behaftet war, konnte er steuerlich höher belastet werden als Lehenbesitz 
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sowie für das Bodmaner Tafelguturbar (1757) verantwortlich. Er konnte also große Erfahrung 
mit dem Anlegen von Urbaren aufweisen, als er in Gottmadingen seine Arbeit aufnahm. 

Als Maßeinheit für die ritterschaftlichen Steuerurbare diente der Nürnberger Jauchert, der 
0,46165 Hektar umfaßt* und in 4 Vierling zu je 125 Ruten unterteilt ist. Eine Rute wiederum 
besteht aus 100 Quadratschuh, so daß 50.000 Quadratschuh einen Jauchert ergeben und ein 
Quadratschuh etwa einer Fläche von 30,4x30,4 cm entspricht. 

In den letzten Monaten wurde im Rahmen einer Dissertation an der Universität Konstanz 

das Gottmadinger Steuerurbar vom Verfasser mittels EDV ausgewertet. Dabei konnte weit 
mehr ins Detail gegangen werden, als es bei der von Hans Jänichen und Irene Gründer in der 
Festschrift »1000 Jahre Gottmadingen«° veröffentlichten, verdienstvollen ersten Auswertung 
dieser Quelle möglich war. Die teilweisen Abweichungen von den Ergebnissen dieser früheren 
Untersuchung erklären sich erstens aus der Tatsache, daß beim Anlegen des Urbars im 18. 
Jahrhundert Rechenfehler unterlaufen sind, die der Computer aufdeckte und zweitens, daß die 
im Urbar bei den Zwischensummen angegebene rechtliche Nutzung wie »Ackerland« im De- 
tail nicht bei allen unter dieser Rubrik subsumierten Parzellen auch der tatsächlichen Nut- 
zung entspricht. So sind z. B. Parzellen verzeichnet, die rechtlich gesehen unter Ackerland fir- 
mieren und folglich in den im Urbar errechneten Zwischensummen dem Ackerland zugerech- 
net werden, die in der Realität jedoch als Wiesen genutzt werden. 

Dieses Ineinandergreifen von verschieden Wirtschafts- und Nutzungsformen ist jedoch kein 
Spezifikum des Hegau oder gar Gottmadingens. Ein Bericht vom 14. Februar 1764° schildert für 
das Amt Norburg auf Alsen in Schleswig die dort herrschenden sehr ähnlichen Verhältnisse: 
Die Waldanteile der Bauernwirtschaften und der Kirche »liegen alternative bei-, durch- und ne- 
beneinander, dergestalt und also daß bald ein Kornacker, der besäet wird, bald ein Brachacker 
zur Weide, bald ein mit Holz und Busch bewachsener Holzstrang oder Acker, sodann eine Wie- 
se, alsdann wiederum 2, 3, 4 und auch mehrere und wenigere Kornäcker und darauf ebenerma- 
ßen 2, 3, 4 und mehrere Holzteile nebeneinander uneingezäunt gemeinschaftlich zu finden 
sind. Wovon dann dieser oderjener Teil gepflügt, der andere Teil, es sei Acker oder Holzgegend, 
mit Kühen, Pferden, Schafen pp. ... beweidet wird«. 

Die im folgenden vorgestellten Ergebnisse, die nur einen Ausschnitt der Auswertung von 
1984/85 darstellen, beziehen sich immer auf die tatsächliche Nutzung des Bodens. 

2. Agrarische Struktur Gottmadingens um 1760 
Im Gottmadinger Steuerurbar von 1761 sind 4675 Parzellen verzeichnet, die zusammen eine 

Fläche von 1338, 1 Jauchert (ca. 618 Hektar) einnehmen. Für jede Parzelle finden sich Informa- 
tionen über den Besitzer (Namen, teilweise mit Berufsangabe), die Besitzrechtsform (Eigen-, 
Lehenbesitz), die Nutzung (Garten, Rebland, Acker usw.), die Größe (in Nürnberger Jauchert, 
Vierteln und Ruten), den Steuerwert (in Gulden, Kreuzern und Hellern), die genaue Lage in der 
Flur (Flurname, Anstößer) usw. Oftmals wird auch auf die Zugehörigkeit einzelner Parzellen 
zu alten Hofeinheiten hingewiesen. Sortiert sind die Parzellen nach Alphabet der Besitzervor- 
namen (Personalprinzip) und innerhalb der Besitzer nach Besitzrechtsform und Nutzung. 

1761 werden in Gottmadingen 165 Parzellenbesitzer genannt, 11 davon sind weiblich (meist 
Witwen oder (noch) unverheiratete Töchter mit relativ wenig Besitz), 41 haben ihren Wohnsitz 
nicht in Gottmadingen, sind also Ausmärker. Als Namen tauchen u. a. auf: Raw/Rauch 
(21fach], Britsch/Brütsch, Higlin, Hug (je 14fach), Fahr (12fach], Klopfer (11fach), Kessinger 
(9fach), Städele (6fach), Bantl/Bantel (5fach), Grieninger, Markgraf, Schmidt und Zimmermann 
(je 4fach) usw. Manche dieser Namen sind auch heutenoch in Gottmadingen zu Hause. Beiden 

* GÖTZ, Franz: Zur Geschichte von Dorf und Herrschaft Bodman. In: BERNER, Herbert: Bodman, Dorf, Kaiserpfalz, 
Adel, Bd. 2, Sigmaringen 1985, S. 39-79, hier: S. 50, Anm. 66 

5 Diese Schrift ist 1965 in Gottmadingen erschienen 
$ Zitiert nach BERTHOLD, Rudolf: Die statistische Erfassung der Bodennutzung im Spätfeudalismus. In: Jahrbuch für 
Wirtschaftsgeschichte 1969/II, S. 31-54, hier: S. 33 
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Vornamen dominieren Johannes/Hans (22 bzw. 13fach), Josef (12fach], Michael (10fach), Si- 
mon (7fach], Andreas (6fach) usw. 

Nach der Bodennutzung gliedert sich die Gemarkung Gottmadingens in der 2. Hälfte des 18. 
Jahrhunderts folgendermaßen auf: 

  

  

  

Anzahl der Parzellen Fläche Prozent 

Gärten/Gebäude 167 21,9 Jauchert 1,6% 
Rebland 567 37,6 Jauchert 2,8% 
Äcker 3082 928,1 Jauchert 69,4% 
Wiesen 759 139,8 Jauchert 10,4% 
Wald 95 208,7 Jauchert 15,6% 
Weide 5 2,0 Jauchert 0,2% 

Summe 4675 1338,1Jauchert 100,0%     
  

Mit einem Ackeranteil von fast 70% der gesamten Gemarkungsfläche ist Gottmadingen als 
ausgeprägte Ackerbaugemeinde mit geringem Wiesen- und Waldanteil zu charakterisieren. 
Dem Rebland, das nur knapp 3% der Fläche einnimmt, kommt dennoch keine geringe wirt- 
schaftliche Bedeutung zu. 

In Gottmadingen standen 1761 etwa 75 kleinere und größere Wohnhäuser, die sich ungefähr 
90 Familien bzw. Haushalte teilten’. 
Um die Gottmadinger Verhältnisse einordnen zu können, folgen hier (wie auch an weiteren 

Stellen des Textes] Vergleichszahlen, die für andere Hegauorte gelten®. In Orsingen findet sich 
eine etwas abweichende Verteilung: Gärten/Gebäude 1,6%, Rebland 0,7%, Ackerland 48,1%, 
Wiesen 11,0%, Wald 36,8% und Weide 1,8%. Orsingen besitzt einen wesentlich höheren 
Waldanteil als Gottmadingen. In Singen bietet sich nach dem Zehnturbar von 1724 folgendes 
Bild: Gärten/Gebäude 1,7%, Rebland 2,1%, Ackerland 77,0%, Wiesen 17,2% und Wald 1,9%. 
Da im Singener Zehnturbar fast kein Wald verzeichnet ist, dominiert dort das Ackerland noch 
stärker als in Gottmadingen. Das Nutzflächenverhältnis zwischen Ackerland und Wiese be- 
trägt in Gottmadingen 6,6 zu 1, in Singen dagegen 4,5 zu 1. Die Vergleichswerte liegen für den 
Hegau bei 4 bis 6 zu 1°. In Bodman beträgt das Acker-Wiese Nutzflächenverhältnis jedoch nur 
2,3 zul. 

Betrachtet man den ertragsorientierten Steuerwert der Gottmadinger Parzellen, so ver- 

schiebt sich das Bild mehr oder weniger deutlich. Wegen des hohen Steuerwerts pro Rute steigt 
der Anteil der Gärten und Gebäude auf 3,6% und der Anteil der Rebländer auf 15,7%, Acker- 
land und Wiesen verändern sich mit 66,1% bzw. 11,7% nur wenig. Der Anteil des Waldes sinkt 
nach Steuerwert berechnet auf 2,9%, derjenige der Weide auf 0,008%. 

Nicht unerwähnt soll das im Steuerurbar auf Seite 1015 verzeichnete »Erdäpfelland« blei- 
ben. Die Existenz dieser etwa 100 Quadratmeter umfassenden Parzelle ist der einzige Hinweis 
innerhalb des Urbars auf Kartoffelanbau in Gottmadingen, welcher sich im Hegau in der Zeit 
der Anlage des Urbars erst auszubreiten beginnt. 

7 Die Grundbesitzenden Erbengemeinschaften und, unverheiratete Kinder wurden bei dieser Betrachtung ausgeklam- 
mert 

8 Diese und die folgenden Vergleichsergebnisse wurden - so weit nichts Anderes angegeben - ebenfalls im Rahmen der 
oben angesprochenen Dissertation ermittelt. Als Quellen dienten dazu: 
— Das Singener Zehnturbar von 1724 (Enzenbergarchiv Singen), —- das Orsinger Steuerurbar von 1758 (Gemeindearchiv 
Orsingen), —- das Bodmaner Steuerurbar von 1757 (Gemeindearchiv Bodman] und — das Bodmaner Tafelguturbar von 
1757 (Gräflich v. Bodman’sches Archiv Bodman) 

9 GÖTTMANN, Frank: Getreidemarkt am Bodensee, Habilitationsschrift (masch.) 2 Rde., Konstanz 1985, hier: Bd. 2, 
Anhang 24 
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Gewisse Aufschlüsse geben auch die über 170 Flurnamen, die im Urbar erwähnt sind. So lie- 
gen einige Reblandparzellen in einer Flur namens »Reittinen«. Dieser Name deutet auf den 
Versuch hin, mittels Rodung neues Rebland zu gewinnen. Die ein Viertel unter dem Orts- 
durchschnitt (für Rebland) liegende steuerliche Taxierung dieser Parzellen verrät jedoch, daß 
diesem Versuch nur begrenzter Erfolg beschieden war. 

Es sei noch ein Problem der Dreifelderwirtschaft angesprochen. Im Rahmen der Dreifelder- 
wirtschaft wird die Gesamtackerfläche in drei Teile geteilt, die in einem Dreijahreszyklus mit 
Wintergetreide bzw. Sommergetreide bebaut werden bzw. brach liegen. Diese sogenannten 
Ösche oder Zelgen tragen in Gottmadingen die Namen Ösch Linden, Ösch unter den Reben 
und Ösch Groß-Hard. Um einen im mehrjährigen Jahresdurchschnitt etwa gleichbleibenden 
Ertrag zu erwirtschaften, müßten die drei Ösche ungefähr gleich groß sein bzw. gleichen Ertrag 
erbringen. Dies ist in Gottmadingen im Jahre 1761 jedoch nicht der Fall. Das Ösch Linden um- 
faßt 37,1%, das Ösch unter den Reben 28,1% und das Ösch Groß-Hard 34,7% der Ackerflä- 
che!. Wenn man den Steuerwert, der sich am durchschnittlichen Ernteertrag orientiert, unter- 
sucht, verschiebt sich die Situation noch deutlicher. Das Ösch Linden vereinigt 40,9% des 
Steuerwerts der Ackerflächen auf sich, das Ösch unter den Reben 26,3% und das Ösch Groß- 
Hard 32,8%. Der Ertrag, der zu erwarten ist, wenn das Ösch unter den Reben brachliegt, ist 
dem zufolge um 25% höher als der Ertrag, der durchschnittlich erzielt wird, wenn das Ösch 
Linden nicht bebaut wird. Da in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts nur wenige Gottma- 
dinger Höfe deutlich über dem Existenzminimum wirtschafteten, mußte eine derartige Un- 
gleichverteilung des Ackerlandes auf die drei Ösche gravierende Folgen für die Ernährungslage 
der Bevölkerung gehabt haben!'. 

In Orsingen gestaltet sich die Verteilung des Ackerlandes auf die drei Ösche nach Steuerwert 
ähnlich wie in Gottmadingen: Das Langensteiner Ösch umfaßt 41,0%, das Steißlinger Ösch 
26,6% und das Wahlwieser Ösch 32,4%. In Bodman und in Singen ist diese Ungleichverteilung 
ebenfalls zu erkennen, wenn auch nicht so stark ausgeprägt. 

3. Besitzrechtliche Struktur Gottmadingens um 1760 

Eine Untersuchung der Besitzrechtsformen ergibt folgendes Bild: 

  

  

    

Anzahl der Parzellen Fläche Prozent 

Eigenbesitz 3545 759,8 Jauchert 56,8% 
Lehenbesitz 1111 337,5 Jauchert 25,2% 
Gemeindegut 19 240,8 Jauchert 18,0% 

Summe 4675 1338,1Jauchert 100,0%   
  

Die Vergleichszahlen z.B. für Orsingen lauten 11,7% Eigenbesitz, 46,3% Lehen und 42,0% 
Gemeindebesitz. In Bodman finden sich 9,6% Eigenbesitz, 24,5% Lehengut und 44,7% herr- 
schaftliche Tafelgüter. Der Gemeindebesitz beläuft sich dort auf 21,1%. 

Der überaus hohe Eigenbesitzanteil in Gottmadingen ist das auffälligste Ergebnis der Unter- 
suchung der Besitzrechtsformen. Weiter ist festzuhalten, daß es sich in Gottmadingen haupt- 
sächlich um Erblehen (durfte vom Leheninhaber weitervererbt werden) handelt, während in 
Orsingen und Bodman Schupflehen (der Leheninhaber kann sein Lehengut relativ kurzfristig 
verlieren] dominiert. 

'0 Bei dieser Rechnung wurde der mit ca. 10 Jauchert (d.h. ca. 1% der Gesamtackerfläche) sehr geringe Ackeranteil ausge- 
klammert, der nicht dem dreijährigen Zyklus der Dreifelderwirtschaft unterliegt. 

!! Diese Betrachtungsweise vereinfacht die Situation insofern, als die unterschiedliche Funktion von Winter- und Som- 
mergetreide als Nahrungsmittel bzw. Handelsobjekt nicht berücksichtigt wird. 
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Betrachtet man den Steuerwert, so erhöht sich die Dominanz des Eigengutes in Gottmadin- 
gen nochmals deutlich. Nach Steuerwert nimmt der Eigenbesitz 77,4%, der Lehenbesitz 
18,4% und die Allmende 4,2% ein. 

Eine Aufschlüsselung der einzelnen Kulturarten nach Besitzrechtsformen erbringt für das 
Reb- und das Gartenland eine eindeutige Dominanz des Eigenbesitzes (94,1% des Reblandes 
bzw. 79,1% der Gärten befinden sich in bäuerlichem Eigenbesitz]. Dagegen gehören 87,7% des 
Waldes zum Gemeindebesitz. Umgekehrt besteht der Gemeindebesitz zu drei Vierteln aus 
Wald und zu einem Sechstel aus Ackerland. Die restlichen 7% entfallen auf Gärten, Wiesen 
und Weiden. Über Rebland verfügt die Gemeinde Gottmadingen nicht. 

Sowohl der hohe bäuerliche Eigenanteil am Rebland als auch der geringe bäuerliche Eigenan- 
teil am Wald läßt sich für verschiedene andere Hegauorte ebenfalls nachweisen. 

Ein charakteristischer Unterschied zwischen Eigen- und Lehenparzellen liegt nicht nur in 
der doppelt so hohen Steuerveranschlagung von Eigenparzellen bei gleicher Qualität. Eigen- 
parzellen weisen mit 0,224 Jauchert (0,10 Hektar) im Mittel auch eine geringere Durch- 
schnittsfläche auf als Lehenparzellen (0,304 Jauchert oder 0,14 Hektar). Diese überall im He- 
gau (und anderswo) zu beobachtende Situation findet ihre Erklärung aller Wahrscheinlichkeit 
nach in dem Erbrechtsprinzip der Realteilung!?, durch welches der Zersplitterung insbesonde- 
re des Eigengutes Vorschub geleistet wird. In Orsingen etwa, wo zwölf große Schupflehenhöfe 
mit geschlossener Hofvererbung der Situation ihren prägenden Stempel aufdrücken, sind die 
Äcker als ebenfalls dominierende Kulturart mit 0,6 Jauchert im Mittel doppelt so groß wie in 

Gottmadingen mit 0,3 Jauchert. 
Bei der Beschreibung der Parzellen hebt der Urbartext oftmals auf rechtliche Besonderheiten 

ab, etwa auf die Parzellen des Adam F. [Urbar Seite 95/96). Es handelt sich dabei insgesamt um 
ca. einen halben Jauchert Garten-, Acker- und Wiesenland, das rechtlich betrachtet dessen 
Vater gehört. Die Ortsgemeinde hat diese Parzellen dem Sohn zugeteilt, erhebt aber vom Vater 
die Steuer. Leider ist kein Grund für diese Maßnahme angegeben. 

Auch gewohnheitsrechtliche Regelungen finden sich im Urbar. So steht auf Seite 1218 ge- 
schrieben, daß die Witwe des Joseph Ri. dem Simon Ra. und dessen Erben die Durchfahrt zur 
Scheuer über ihren Grund und Boden gestatten muß. 

4. Betriebsgrößenstruktur Gottmadingens um 1760 
Wenn der Besitz der einzelnen Personen zusammenaddiert und nach Betriebsgröße sortiert 

wird, ergibt sich folgendes Bild'®: 

1761 sind in Gottmadingen vorhanden: 
  

  

17 Höfe mit über 20 Jauchert (17,4%) 
15 Höfe zwischen 10 und 20 Jauchert (15,3%) 
66 Höfe mit weniger als 10 Jauchert (67,3%)   
  

Zum Vergleich: In Bodman sieht die Verteilung zur gleichen Zeit folgendermaßen aus: 
19,0% zu 2,5% zu 78,5%. In Orsingen liegt sie ebenfalls zur gleichen Zeit bei 27,4% zu 0,0% 
zu 72,6%. In Singen findet sich zum Stichzeitpunkt 1724 die Verteilung 23,8% zu 15,4% zu 
60,8%. 

Auffallend ist damit die große Zahl der Höfe, die mit zehn bis 20 Jauchert am Existenzmini- 
mum wirtschaften und der im Vergleich zu anderen Hegauorten relativ geringe Anteil an »gro- 
ßen Höfen« in Gottmadingen. Der größte Gottmadinger Hof umfaßt 45 Jauchert (ca. 20 Hek- 

"2 Bei dieser Erbrechtssitte sind alle Berechtigten zu gleichen Teilen an der Hinterlassenschaft beteiligt. Im Gegensatz da- 
zu steht das Anerbenrecht, beiwelchem eine Person als Haupterbe auftritt und die Miterben nur eine mehr oder weniger 

große Abfindung erhalten 
13 Bemerkung: Besitz auswärtiger Personen in Gottmadingen wurde nicht berücksichtigt 
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tar), während sich in Orsingen zwölf Schupflehenhöfe von 23 bis 50 Hektar Nutzfläche vorhan- 
den sind und z. B. die vier Bodmaner Bestandsgüter 62 bis 107 Hektar Fläche umfassen. 

Die Gottmadinger Situation findet ihre Erklärung in der Verbindung von hohem Eigenbe- 
sitzanteil mit der Erbsitte der Realteilung. Naturgemäß führt Realteilung bei (leicht) steigen- 
der Bevölkerungszahl!* und nicht wachsender Gesamtwirtschaftsfläche zu Besitzzersplitte- 
rung. 

Die Beobachtungen aus dem vorhergehenden Abschnitt bezüglich eines Zusammenhangs 
zwischen Besitzrechtsform und Parzellendurchschnittsgröße lassen vermuten, daß Hofteilun- 
gen oftmals auf der Ebene einzelner Parzellen durchgeführt wurden, d. h., daß eher jeder Be- 
rechtigte an jeder Einzelparzelle einen Anteil erhielt, als daß jedem Miterben eine entspre- 
chend kleinere Anzahl von ungeteilten Parzellen überlassen wurde. 

Diese Vermutung läßt sich aus dem Urbar heraus weiter stützen. Aufgrund der Angaben bei 
den Einzelparzellen lassen sich 28 alte Hofeinheiten rekonstruieren, die im Jahre 1761 völlig 
zerstückelt sind. Die Entstehung solcher Zersplitterungen ist eher wahrscheinlich, wenn 
nicht ganze Hofteile vererbt, sondern einzelne Parzellen geteilt werden. 

Diese Beobachtungen gehen über die z.B. von Helmut Röhm getroffene Feststellunghinaus, 
daß zwischen Erbrechtsform und Betriebsgrößenstruktur ein signifikanter Zusammenhang 
besteht!°. Denn bei den hier vorgelegten Ergebnissen wird zusätzlich ein Zusammenhang zwi- 
schen Erbrechtsform und der mittleren Größe einzelner Parzellen festgestellt'®. 

Ein weiteres Ergebnis der Detailauswertung steht in diesem Zusammenhang und betrifft die 
Gemengelage der Liegenschaften eines jeweiligen Inhabers. Die Parzellen liegen fast so extrem 
über die Gemarkung zerstreut wie z. B. in Orsingen, wo sich nach Aussage des dortigen Urbars 
von 1757 fast nie zwei Parzellen eines Inhabers berührten. 

5. Zur Abgabensituation in Gottmadingen um 1760 
Über die Abgabenbelastung der Gottmadinger Höfe bietet das Urbar kein vollständiges Bild. 

Dieser Mangel erklärt sich aus der Absicht, aus welcher heraus die Steuerurbare angelegt wor- 
den sind. Ein Steuerurbar diente dazu, Steuern nettoertragsorientiert von landwirtschaftlichen 
Liegenschaften zu erheben. Reallasten, die auf einzelnen Parzellen haften, vermindern den 
Nettoertragund damit den Steuerwert. Sie sind deshalb beim Erstellen eines Steuerurbars rele- 
vant, obwohl ihre Höhe i. a. ertragsunabhängig ist. Lehenrechtliche Abgaben, die etwa pau- 
schal auf einem Hof lasten, führen jedoch nach den Regeln für das Anlegen eines Steuerurbars 
nicht zu einer Verminderung des Steuerwerts. Sie finden folglich auch im Gottmadinger 
Steuerurbar von 1761 keinen Niederschlag. 

Außer den 4675 Parzellen sind im Urbar 2552 Abgaben festgehalten. Als Abgabenempfänger 
werden u. a. genannt: Johann Baptist Josef v. Deuring als Ortsherr von Gottmadingen, die Pfarr- 
pfründe Gottmadingen, das Amt Öhningen, das Spital Radolfzell und das Kloster Katharinen- 
tal. Die Abgaben mußten ursprünglich in Naturalien geleistet werden. 1761 waren sie jedoch 
zum überwiegenden Teil kapitalisiert, d. h. in Geld zu begleichen. 

6. Zwei Beispiele 
Um die beschriebene agrarische und besitzrechtliche Situation in Gottmadingen in der 

" Im Jahr 1800 zählt Gottmadingen 630 Einwohner, diese Zahl soll allerdings in den Jahrzehnten zuvor nur wenig ange- 
stiegen sein. Nach: SCHWAB, Karl: Gottmadingen in Vergangenheit und Gegenwart, Gottmadingen 1952, S. 10 

15 RÖHM, H.: Die landwirtschaftlichen Betriebsgrößen in Baden-Württemberg. In: Berichte zur deutschen Landeskunde 
31(1963), Heft 2, S. 339-374, hier insbesondere S. 352-358. Allerdings bezieht sich RÖHM im wesentlichen auf die Si- 
tuation im 20. Jahrhundert. 

16 In letzter Zeit ergaben sich ähnliche Befunde auch für andere Orte. Ein solches Untersuchungsergebnis wird wie auch 
eine Untersuchung des Steuerwertes der Gemengelage, der Rekonstruktion alter Hofeinheiten usw. -im Falle größerer 
neuzeitlicher Urbare erst möglich, wenn jede Parzelle im Ort einzeln aufgenommen und untersucht wird. Das kann 
technisch wiederum nur mit Hilfe der EDV durchgeführt werden. Bislang wurden neuzeitliche Urbare i. a.nur mit Hilfe 
der dort angegebenen Zwischen- und Endsummen und nicht auf der Ebene der Einzelparzellen ausgewertet. 
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zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu illustrieren, sollen zwei typische Beispiele von bäuerli- 
chen Anwesen näher beschrieben werden: Der Hof des Sebastian Fahr, der einer bäuerlichen 
Familie Nahrung bietet, und das kleine Anwesen des Jörg Klopfer, das nur einen Bruchteil des 
Nahrungsbedarfs einer mittleren Familie!’ sichert. 

Sebastian Fahr bewirtschaftet im Jahre 1761 mit einer landwirtschaftlichen Nutzfläche von 
über 34 Jauchert (knapp 16 Hektar) den viertgrößten Gottmadinger Hof. Nach Nutzung glie- 
dert sich Fahrs Besitz folgendermaßen auf: 
  

  

  

Fläche Steuerwert 
Anzahl Jauchert % Gulden % 

Gärten/Gebäude 2 0,051 0,15 3,16 0,32 

Ackerland 67 29,719 86,29 736,36 74,19 

Rebland 8 0,428 1,24 90,58 9,13 

Wiese 14 4,245 12,32. 162,36 16,36 
Wald - _ _ _ - 

Weide - _ _ - u 

Summen 9 34,443 100,00 992,46 100,00       
Fahr steht ein halbes Wohnhaus zur Verfügung, das ihm ebenso zu eigen gehört, wie das 

Rebland und das übrige Gartenland. Während Garten- und Rebland flächenmäßig unbedeu- 
tend sind, kommt ihnen zusammen immerhin doch knapp ein Zehntel des Steuerwertes zu. 
Die wirtschaftlich dominierende Rolle spielt jedoch das Ackerland, das nach Fläche gerechnet 
zu sechs Siebteln Fahrs Grundbesitz ausmacht und etwa zu drei Vierteln als Schupflehen aus- 
gegeben ist. [Diese Lehenform stellt in Gottmadingen jedoch die Ausnahme dar). Das restliche 
Viertel des Ackerlandes befindet sich in Eigenbesitz. Ähnlich verhält sich die besitzrechtliche 
Aufteilung der Wiesen. 

Der Nutzflächenquotient von Acker zu Wiese verhält sich wie 7,0 zu 1 und ist mit demjeni- 
gen im Gesamtort ebenso vergleichbar wie die Tatsache, daß die Eigenparzellen im Mitteleine 
geringere Fläche aufweisen als die Lehenparzellen. Fahr verfügt über 46 Eigenparzellen mit ei- 
ner Gesamtfläche von 9,887 Jauchert und einem Gesamtsteuerwert von 530,10 Gulden. Dem 
stehen 45 Schupflehenparzellen mit 24,556 Jauchert und 462,36 Gulden gegenüber. Die 
Schupflehenparzellen sind also im Mittel mit 0,57 Jauchert wesentlich größer als die Eigenpar- 
zellen (0,21 Jauchert) und im Mittel mit 18,8 Gulden pro Jauchert steuerlich wesentlich gerin- 
ger veranschlagt als das Eigengut (53,6 Gulden pro Jauchert). 

Dieses Ergebnis könnte jedoch durch die Tatsache verzerrt sein, daß sich die steuerlich pro 
Flächeneinheit relativ hoch bewerteten Garten- und Reblandparzellen nur in Eigenbesitz be- 
finden. Untersucht man deshalb Fahrs Acker- und Wiesenparzellen separat, so zeigen sich fol- 
gende Ergebnisse: 

  

  

  

Durchschnittsgröße der Parzellen (Jauch. mittl. Steuerwert in Gulden pro Jauch. 

Eigenacker 0,26 42,7 
Schupflehenacker 0,60 18,0 

Eigenwiese 0,25 70,7 

Schupflehenwiese 0,34 25,0         

Unter einer »mittleren« Familie sind etwa fünf Personen zu verstehen. Um diese ernähren zu können, sind in ausge- 
prägten Ackerbaugebieten wie dem Hegau grob geschätzt etwa sechs Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche notwen- 
dig. Entsprechende Modellrechnungen bietet etwa HENNING, Friedrich Wilhelm, Dienste und Abgaben der Bauern im 
18. Jahrhundert. Stuttgart 1969, hier: S. 127, Abb. 23, und ders.: Die Betriebsgrößenstruktur der mitteleuropäischen 
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Auch diese Detailanalyse bestätigt die Beobachtung, daß Lehenparzellen im Mittel deutlich 
größer und pro Flächeneinheit deutlich geringer angeschlagen sind als Eigenparzellen. 

Die Aufteilung des Ackerlandes von Sebastian Fahr auf die drei Ösche ergibt folgendes Bild: 
  

  

  

Fläche Steuerwert 
Anzahl _Jauchert % Gulden % 

Ösch Linden 22 7,811 26,28 255,69 34,72 

Ösch unter den Reben 21 11,316 38,08 207,54 28,18 
Ösch Groß-Hard 20 9,824 33,06 226,54 30,77 

ohne Öschangabe 4 0,768 2,58 46,59 6,33 

Summen 67 29,719 100,00 736,36 100,00       

Denkt man sich in einer Modellrechnung die vier Ackerparzellen ohne Öschangabe flächen- 
und wertmäßig in etwa gleich auf die drei Ösche verteilt!, so übersteigt die Fläche der beiden 
größeren Ösche diejenige der beiden kleineren um ca. ein Fünftel, nach Steuerwert um ein 
Zehntel. Die Ertragsschwankungen aufgrund der Anbaugepflogenheiten der Dreifelderwirt- 
schaft sind somit für Sebastian Fahr deutlich zu spüren. Sie erschüttern jedoch Fahrs Existenz 
nicht, da er mit seinem Hof deutlich über dem Subsistenzminimum wirtschaftet. 
Neben der absoluten Dominanz des Ackerlandes ist die agrarische Struktur des hier unter- 

suchten Hofes durch das Fehlen von Wald und Weideflächen gekennzeichnet. Solche Wald- 
und Weideflächen befinden sich in Gottmadingen und im ganzen Hegau üblicherweise nicht 
in bäuerlichem Eigenbesitz, sondern — wenn sie überhaupt vorhanden sind - im Eigentum der 
Grundherrschaft oder der Gemeinde. 

Fahrs 91 Parzellen liegen in 55 der über 170 Gottmadinger Fluren und gehören acht der 28 al- 
ten Hofeinheiten an. Damit ist die völlige Zersplitterung der alten Höfe und die Gemengelage 
der Parzellen am Beispiel dieses Besitzkomplexes eindrucksvoll gezeigt. 

Weniger eindeutig gestalten sich die Aussagen zu der Abgabenlast, die Fahr jährlich zu tra- 
gen hat. Zusätzlich zur Anlage von ca. vier Gulden sind im Urbar fürihn 40 Abgaben miteinem 
Gesamtwert von knapp zehn Gulden festgehalten. Er hat in erster Linie Roggen, Hafer, Kernen 
und Geld zu entrichten. Dazu gesellen sich noch der Zehnt sowie andere Lasten, deren Wert 
sich jedoch an dieser Stelle nicht genau beziffern läßt. 

Im Vergleich zum eben behandelten Hof Sebastian Fahrs ist zum Abschluß der Untersu- 
chungen stellvertretend für viele andere Kleinstbesitzungen das Anwesen des Jörg Klopfer her- 
auszugreifen und zu beschreiben. Es besteht aus zwei Jauchert (knapp ein Hektar) landwirt- 
schaftlicher Nutzfläche und läßt sich folgendermaßen aufgliedern: 
  

  

  

Fläche Steuerwert 
Anzahl Jauchert % Gulden  % 

Gärten/Gebäude 1 0,048 2,38 1,28 131 
Ackerland 7 1,806 89,67 64,47 66,02 
Rebland 3 0,160 7,95 31,90 32,67 

Wiese - _ _ _ _ 

Wald - = - - = 
Weide = = _ - - 

Summen 11 2,014 100,00 97,65 100,00       
Landwirtschaft im 18. Jahrhundert und ihr Einfluß auf die ländlichen Einkommenverhältnisse. In: ZAA 17 (1969), S. 
171-193), hier: S. 188-190 

ıs Da das flächenmäßig kleinste Ösch zugleich das steuermäßig wertvollste ist, ergäbe jede andere Verteilung dieser vier 
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Wie Fahr verfügt auch Klopfer über ein halbes Haus, im Gegensatz zu Fahr sind jedoch alle 
Parzellen Klopfers Eigenbesitz. Der Fall Klopfers ist beispielhaft dafür, daß zu kleinen Anwe- 
sen nur selten Lehengut gehört. Der Grund für diese Situation liegt darin, daß Eigengut im Ge- 
gensatz zu Lehen (in Realteilungsgebieten) frei vererbt werden kann. Der Lehenherr versucht 
eine Teilung des Lehenbesitzes zu verhindern, z. B. um auf diese Weise einer kaum mehr zu 
überblickenden Zersplitterung seiner Abgabenansprüche vorzubeugen. 

Auffällig hoch liegt der Reblandanteil mit fast 8% der Fläche und knapp einem Drittel des 
Ertragswertes. Angesichts der geringen Gesamtfläche läßt sich diese Situation jedoch nicht auf 
andere Kleinstbesitzungen übertragen. Bei diesen schwankt der Reblandanteil zwischen 0 und 
100%. 

Der erhöhte Reblandanteil kann die bei Klopfers Anwesen deutlich zu erkennende Domi- 
nanz des Ackerlandes nicht verdecken. Die Verteilung des Ackerlandes auf die drei Ösche ist 
sehr unregelmäßig. Die beiden nach Fläche und Steuerwert größeren Öschanteile übersteigen 
die beiden kleineren jeweils um das Doppelte. 

Klopfers elf Parzellen sind auf zehn Fluren verteilt und gehören drei der alten Gottmadinger 
Höfe an. Die beim Hof von Sebastian Fahr getroffenen Feststellungen über Gemengelage und 
Zersplitterung der ehemaligen Hofeinheiten finden hier eine erneute Bestätigung. 

Für die elf Parzellen nennt das Urbar elf Abgaben mit einem Gesamtwert von 1,9 Gulden. Zu 
entrichten sind dabei Roggen, Kernen, Hafer und Geld. Klopfers Anlage liegt bei 0,4 Gulden. 

7. Zusammenfassende Betrachtungen 
Zusammenfassend läßt sich Gottmadingen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts als ei- 

ne Ackerbaugemeinde kennzeichnen, die durch einen relativ hohen bäuerlichen Eigenbesitz- 
anteil und — korrespondierend dazu — durch wenig grundherrlichen Lehenbesitz charakteri- 
siert ist. Aufgrund dieser Besitzrechtsstruktur, verbunden mit der Erbsitte der Realteilung, 
entsteht eine völlige Zersplitterung der alten Gottmadinger Hofeinheiten, die zumindest in 
einigen Fällen auf einer Teilung der Einzelparzellen beruht. Auf entsprechend niedrigem 
Niveau bewegt sich die mittlere Parzellengröße, entsprechend ausgeprägt zeigt sich die Ge- 
mengelage und entsprechend selten treten Höfe mit über 20 Jauchert (oder 10 Hektar) land- 
wirtschaftlicher Nutzfläche auf. 

nicht spezifizierten Parzellen in einer Modellrechnung verstärkte Abweichen, entweder beim Steuerwert (d.h. Ernteer- 
trag) oder bei der Fläche (d. h. beim notwendigen Arbeitsbesatz) 
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